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Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Anfang Oktober haben wir Sie informiert, dass wir die neue BZO der interessierten 

Bevölkerung an zwei Informationsanlässen im April 2022 vorstellen wollen. Die öffentliche 

Auflage startet einige Tage vor den beiden Informationsanlässen. Bis dahin informieren wir 

Sie wie gewohnt über wichtige Aspekte der BZO und erläutern ausgesuchte 

Zwischenentscheide des Stadtrats. Thema dieses Newsletters sind die Neuerungen in den 

Industrie- und Gewerbezonen und Anpassungen bei den Festlegungen in den Erholungs- 

und Freihaltezonen.  

Wädenswil soll auch in Zukunft ein attraktiver Arbeitsort sein. Mit den in der BZO definierten 

Arbeitsplatzgebieten sichert die Stadt grosse, zusammenhängende und gut erschlossene 

Flächen für die Arbeitsnutzungen. In der neuen Nutzungsplanung braucht es für die 

bestehenden Industrie- und Gewerbezonen gewisse Anpassungen. Die bisherigen Vorgaben 

stimmen nicht mehr damit überein, was in den Richtplänen der Region und der Stadt 

festgelegt wurde. Die Richtpläne sehen vor, dass sich einige Arbeitsplatzgebiete zu Misch- 

und Zentrumsgebieten entwickeln sollen. Darum werden gewisse Industrie- und 

Gewerbezonen in Misch- oder Zentrumszonen umgezont. Weiter sollen gewisse 

Arbeitsplatzgebiete eine Aufzonung erfahren, um die an diesen Orten gemäss Richtplan 

erwünschte bauliche Verdichtung möglich zu machen. Darüber hinaus werden die aktuellen 

Nutzungsbestimmungen für Verkaufsflächen überprüft. Dies betrifft das Gebiet «Hinter Rüti». 

Ebenfalls überprüft werden allgemeine Zonenbestimmungen der Arbeitsplatzgebiete wie 

Baumassenziffer, Grenzabstände oder Vorgaben für Grünflächen.  

Auch die bisherigen Festlegungen in den Erholungs- und Freihaltezonen werden mit den 

Vorgaben aus den Richtplänen abgeglichen. Die Erholungszonen erfahren dadurch in der 

neuen BZO Präzisierungen. Die Freihaltezonen erfahren keine Anpassung. Bei den 

Erholungszonen wird präzisiert, welche Nutzungen in dieser Zone erlaubt sind. Diese 

Präzisierungen in der Beschreibung der Nutzung und des Zwecks der Erholungszone ist 

wichtig, weil Erholungszonen keine eigentlichen Bauzonen sind. Es dürfen dort nur Bauten 
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erstellt werden, die im Zusammenhang zur Nutzung bzw. zum Zweck der einzelnen 

Erholungszone stehen. Für diese Bauten werden in der neuen BZO die Bestimmungen 

etwas gelockert. Weiterhin gilt: In den Erholungs- und Freihaltezonen müssen sich Bauten 

und Anlagen und deren Umschwung besonders gut ins Orts- und Landschaftsbild einfügen.  

Genauere Ausführungen zu den Festlegungen in den Industrie- und Gewerbezonen und bei 

den Erholungs- und Freihaltezonen finden Sie wie immer im dazugehörigen «Einblick» auf 

unserer Webseite. Dort finden Sie auch die Einblicke aus den vorangegangenen Newsletter. 

Bitte beachten Sie: Die in diesem Newsletter aufgeführten und auf der Webseite 

dargestellten Informationen zu den einzelnen BZO-Themen sind Zusammenfassungen der 

wichtigsten Neuerungen. Sie zeigen den Standpunkt des Stadtrates zum jeweiligen Zeitpunkt 

der Veröffentlichung. Die im Newsletter und auf der Webseite dargestellten Regelungen 

können von den definitiven Festlegungen zum Zeitpunkt der öffentlichen Auflage abweichen.  

Wir hoffen, Ihnen auch mit diesem Einblick das künftige BZO-Regelwerk ein Stück näher 

bringen zu können. Wie eingangs erwähnt, wird die neue BZO im Frühjahr 2022 vorliegen. 

Dann erfolgt die "öffentliche Auflage" mit der Möglichkeit, Einwendungen zu deponieren. 

Anschliessend wird die BZO überarbeitet und dem Gemeinderat (Parlament) vorgelegt. Die 

politische Beratung im Gemeinderat wird etwa ab dem 3. Quartal 2022 stattfinden. Mit einer 

Beschlussfassung rechnen wir im Sommer 2023. Wird gegen den Entscheid das 

Referendum ergriffen, ist auch eine Volksabstimmung über die neue BZO möglich. 

Für Ihr Interesse bedanke ich mich herzlich. Alle Informationen zur Gesamtrevision der 

Nutzungsplanung finden Sie auch unter www.stadtneuland.ch. Für Fragen zur neuen Bau- 

und Zonenordnung stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Adventszeit und einen guten Abschluss dieses für uns 

alle nicht immer einfachen Jahres. Bleiben Sie gesund. 

 

Freundlich grüsst 

 
Sandro Capeder, Projektleiter 
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